
Grundsätze: In Wahrnehmung ih-
rer umweltpolitischen Bedeutung 
verpflichtet sich die BTU Cottbus in 
all ihren Organisationsstufen zu fol-
genden Umweltzielen:

1.  Effizienter Umgang mit be-
grenzten Ressourcen

Im Rahmen ihres Lehr- und For-
schungsauftrages und ihres alltäg-
lichen Betriebes strebt die Universi-
tät einen sparsamen und bewussten 
Umgang mit allen verwendeten Res-
sourcen an. Verbrauchte Stoffe und 
Abfälle werden umweltverträglich 
entsorgt. Verursachte Verbrauche 
und Emissionen werden in jährlich 
fortzuschreibenden Bilanzen be-
reichsbezogen festgehalten, bewer-
tet und auf Optimierungspotentiale 
hin überprüft. Aus diesen werden 
Maßnahmen für die weitere Verbes-
serung der Umweltleistung abgelei-
tet.

2.  Beschaffung

Die Lehrstühle sowie auch andere Be-
schaffungsstellen verpflichten sich, 
Umweltaspekte bei Investitionen 
und Beschaffungen mit einzubezie-
hen. Unter Beachtung der entspre-
chenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und den Vorgaben für 
wirtschaftliches Handeln wird die 
umweltverträglichste Variante nach 
Möglichkeit bevorzugt. Zulieferer 
und Vertragspartner der BTU Cott-
bus sollen in die Bemühungen um 
einen besseren Umweltschutz ein-
bezogen werden, wobei ein aktiver 
Beitrag zur Unterstützung der regio-
nalen Wirtschaft angestrebt wird.

3.  Baumaßnahmen, Gebäudewirt-
schaft und Flächennutzung

Bei Rekonstruktions- und Baumaß-
nahmen stehen sowohl der Einsatz 
umweltverträglicher Materialien, 
eine optimale Flächennutzung als 
auch die ressourceneffiziente zu-

künftige Bewirtschaftung im Vor-
dergrund. Die Bewirtschaftung 
bestehender Gebäude wird auf spar-
sameren Umgang mit Ressourcen 
ausgerichtet. Die Nutzung erneuer-
barer Energien wird – soweit wirt-
schaftlich – gefördert.

4.  Arbeitsschutz

Im Bewusstsein, dass Arbeitssicher-
heit, Unfallschutz und Umweltschutz 
in weiten Teilen Hand in Hand gehen, 
werden Maßnahmen ergriffen, um 
durch Unfall und unsachgemäßen 
Umgang bedingte Emissionen von 
Stoffen und Verschwendung von En-
ergie zu vermeiden.

5.  Rechtliche Aspekte

Die Einhaltung rechtlicher Vor-
schriften ist für uns selbstver-
ständlich. Die Verantwortlichen der 
Hochschule sind bestrebt, über den 
gesetzlichen Rahmen hinaus um-
weltbezogene Ziele festzulegen und 
zu erfüllen.

6.  Wissenserarbeitung und Wis-
sensaustausch auf universitärer 
Ebene

Die Universität begreift die Erarbei-
tung von Grundlagenwissen zum 
Umweltschutz sowie den Wissens-
transfer als ihre Aufgabe. Dabei fin-
det ein universitätsinterner Infor-
mationsaustausch statt, in den alle 
Hochschulgruppen eingebunden 
werden. Dieser umfasst Fort- und 
Weiterbildungsangebote sowie die 
Einbeziehung von Studienarbeiten 
und -projekten.

7.  Externe Zusammenarbeit

Die BTU Cottbus sucht über die 
universitäre Ebene hinaus die loka-
le, regionale und internationale Zu-
sammenarbeit mit Institutionen der 
Politik, Medien und Wirtschaft. Da-
bei soll einerseits die Region gestärkt 

werden, andererseits können Ideen 
von außen einen Beitrag zu künftiger 
Forschung und Diskussion leisten. 
Die BTU Cottbus engagiert sich aktiv 
im Prozess der Lokalen Agenda der 
Stadt und sieht die EU-Osterweite-
rung als Chance, nachhaltige Ent-
wicklungsprozesse unterstützend 
zu begleiten.

8.  Kontinuierliche Verbesserung

Die nachhaltige Entwicklung der 
Universität ist ein kontinuierlicher 
Prozess. Dieser Prozess wird zu-
nächst realisiert durch die Formulie-
rung konkreter Umweltziele für die 
Bereiche Beschaffung, Baubestand 
und Gebäudenutzung, Arbeitschutz 
und Rechtsaspekte. Im Weiteren 
werden zu deren Erreichen Maß-
nahmen festgelegt und umgesetzt. 
In regelmäßigen Abständen ist die 
Wirkung der Universität auf die Um-
welt neu zu ermitteln und die Um-
setzung der Maßnahmen auf Erfolg 
hin zu überprüfen. Basierend darauf 
gilt es neue Umweltziele zu benen-
nen. Somit beginnt ein neuer Zyklus 
des Verbessungsprozesses.

9.  Organisationsstruktur

Zur Organisation des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses schafft die 
Universität entsprechende Abläufe, 
die ressortübergreifend Verwaltung 
sowie Forschung und Lehre vernet-
zen. Umweltschutz wird so zur Ge-
meinschaftsaufgabe. Diese Abläufe 
bauen auf geeigneten, bereits beste-
henden Strukturen der BTU auf.

10.  Umwelterklärung

Die Umweltpolitik und die Umwelt-
leistung der BTU Cottbus werden 
in einer jährlich zu aktualisierenden 
Umwelterklärung der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Diese umfasst Kernin-
dikatoren zu den Verbrauchswerten 
und das Umweltprogramm der BTU 
Cottbus.

Umweltleitlinien

Senatsbeschluss vom 26. Februar 2004, aktualisiert und vom Senat bestätigt am 8. April 2010
Weitere Informationen zum Umweltmanagement an der BTU Cottbus unter: www.tu-cottbus.de/umweltmanagement

Die Umweltleitlinien sollen einen Handlungsrahmen bieten, der durch ein kontinuierliches Umweltmanagement, unter 
Einbeziehung möglichst breiter Teile der Universitätsangehörigen, auf allen Organisationsebenen umgesetzt wird.


